
 
 

I. Nachtrag 

zur Friedhofsgebührensatzung der Ortsgemeinde Tellig vom 12.06.2018 

vom 12.12.2022 

 

Der Gemeinderat von Tellig hat aufgrund des § 24 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz 

(GemO) vom 31.01.1994 und der §§ 2 Abs. 3, 5 Abs. 2 und 6 Abs. 1 Satz 1 des 

Bestattungsgesetzes (BestG) vom 04.03.1983 sowie der §§ 1, 2 und 7 des 

Kommunalabgabengesetztes (KAG) vom 20.06.1995 am 07.12.2022 folgenden I. Nachtrag 

zur Friedhofsgebührensatzung beschlossen, der hiermit bekannt gemacht wird: 

 

Artikel I 

 

Die Anlage zur Friedhofsgebührensatzung wird wie folgt geändert: 

 

I. Reihengrabstätten 

1. Überlassung einer Reihengrabstätte       500,00 € 

2. Überlassung einer Urnengrabstätte       400,00 € 

3. Überlassung einer Urnenrasengrabstätte      700,00 € 

 

II. Gemischte Grabstätten/Urnenbestattung  

Verleihung eines Nutzungsrechts an Berechtigte nach § 2 Abs. 2   400,00 € 

(Zweitbelegung Urne) 

 

III. Verlängerung eines Nutzungsrechtes an einer Wahlgrabstätte 

Für die Verlängerung des Nutzungsrechts nach Ablauf der  

Nutzungszeit Berechtigte nach § 2 Abs. 2 Friedhofssatzung  

auf die Dauer je angefangene 5 Jahre      1/8 von 600,00 € 

 

IV. Benutzung der Leichenhalle 

Benutzung der Leichenhalle (pro Nutzungstag)        25,00 € 

 

V. Ausgraben und Umbetten von Leichen und Aschen 

Das Ausgraben und Umbetten von Leichen und Aschen wird in der Regel durch gewerbliche 

Unternehmen vorgenommen. Die hierbei entstehenden Kosten sind von den 

Gebührenschuldnern als auslagen zu ersetzten.  

 

Artikel II 

 

Dieser Nachtrag tritt zum 01.01.2023 in Kraft. 

 

 

Tellig, den 12.12.2022 

Ortsgemeinde Tellig 

Sabine Liesegang-Zirwes, Ortsbürgermeisterin 

 


